Der Vorstand hat die Ordnungsanderung am 11.05.2026 beschlossen.

Antrag Nr.:

Antragsteller:
Ordnung:
Datum:

Antrag:

Begriindung:

Inkrafttreten:

A
4y, yes®

Thiiringer FuRball-Verband e. .

56 / 2025-28

Prasidium

Rechts- und Verfahrensordnung

30.03.2026

Anderung RuVO § 13 Einspruch und § 14 Beschwerde
§ 13 Einspruch

[Abs. 1 bis 3 bleiben unverédndert]

Neuer Absatz 4:

(4) Die Zustandigkeit fur die Entscheidung tiber den Einspruch ergibt sich nach
§ 7 RuVO.

§ 14 Beschwerde
[Abs. 1 bis 4 bleiben unveréndert]

Neuer Absatz 5:
(5) Die Zustandigkeit fir Beschwerden richtet sich nach § 7 RuVO.

Die Verweise auf § 7 RuVO dienen der eindeutigen Klarstellung der Zustandigkei-
ten in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren. In der praktischen Anwendung
fuhrt das Fehlen dieser Verweise bislang regelmafiig zu Unsicherheiten tber die
richtige Einreichungsstelle und damit haufig zur Unzulassigkeit von Antragen.
Durch die ergénzten Hinweise wird die Zustandigkeitsordnung unmittelbar er-
kennbar, Formfehler werden vermieden und die Rechtssicherheit fur die Antrag-
steller erhdht.

Die Anderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2026 in Kraft.


Der Vorstand hat die Ordnungsänderung am 11.05.2026 beschlossen.


